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Anlage 2 (zu BASS 11 – 02 Nr. 19) 
 
Bezirksregierung .................. Ort, Datum 
Az.: 

 
 
...................................  
................................... 
................................... 

 
 
 
 

Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
 
 
 

Zuwendungsbescheid 
 
Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung 
außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich 
(inkl. Betreuungspauschale) 
Ihr Antrag vom ...... 
Anlg.: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

an Gemeinden (ANBest-G) bzw. 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) bzw. 
Vordruck Verwendungsnachweis 

 
 
Auf Ihren Antrag hin bewillige ich Ihnen zur Durchführung außerunterrichtlicher 
Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich für das Schuljahr ...../...... 
eine Landeszuweisung/ einen Landeszuschuss in Höhe von  

 ...... EUR für ...... Schülerinnen und Schüler in Grundschulen 

 ...... EUR für ...... Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in Grundschulen bzw. aus Flüchtlingsfamilien oder in 
vergleichbaren Lebenslagen, 

 ....... EUR für ...... Schülerinnen und Schüler in Förderschulen im 
Primarbereich. 

Die beantragten Lehrerstellenanteile werden mit gesondertem Erlass 
zugewiesen. 

Darüber hinaus bewillige ich Ihnen auf Ihren Antrag für ...... offene 
Ganztagsgrundschulen Betreuungspauschalen in einer Gesamtsumme von 
...... EUR sowie für ......offene Ganztagsförderschulen Betreuungspauschalen in 
einer Gesamtsumme von …… EUR. 

Der Gesamtbetrag der Zuwendung beträgt ...... EUR, davon  

 zum ersten Schulhalbjahr …… EUR, 

 zum zweiten Schulhalbjahr …… EUR. 

  



Der Berechnung des Zuwendungsbetrages liegen folgende Schülerzahlen zu 
Grunde: 

 
Unter den Schülerinnen und Schülern, die mit erhöhtem Fördersatz gefördert 
werden sollen, befinden sich Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien 
oder in vergleichbaren Lebenslagen (z.B. zugewanderte Sinti und Roma) 

 

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung gewährt und kann 

eigenverantwortlich auf die o.a. Angebote in Ihrem Schulbezirk aufgeteilt 

werden. Die Zuwendung wird in zwei gleichen Raten, und zwar zum 1. 

September diesen und zum 1. März nächsten Jahres ausgezahlt. Eine 

Anforderung durch Sie ist nicht erforderlich.  

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist der als Anlage 

beigefügte Verwendungsnachweis zu führen und mir bis zum 31. 10. nächsten 

Jahres vorzulegen. 

Stehen Anteile der hier zugewiesenen Landesmittel Dritten zu, so sind sie nach 

Erhalt unverzüglich an diese weiterzuleiten. Die ordnungsgemäße Verwendung 

dieser Mittel ist von Ihnen zu prüfen, in den von Ihnen vorzulegenden 

Verwendungsnachweis einzubeziehen und mir ohne Anlagen als Anlage zum 

Verwendungsnachweis vorzulegen.  

Sollten an Schulen, für die die Landeszuwendung beantragt wurde, keine 

außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich 

zustande kommen oder sich gegenüber dem Antrag die Zahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler verringern, reduziert sich die Zuwendung 

entsprechend der tatsächlich teilnehmenden Schülerzahl (auflösende 

Bedingung). Gleiches gilt für die Betreuungspauschale.  

Die tatsächlichen Schülerzahlen (Stichtag: erster Schultag nach den 

Herbstferien) sind mir schriftlich bis spätestens eine Woche nach dem 

  

 
für: 

Schülerinnen und Schüler 
mit einfachem Fördersatz 

Schülerinnen und Schüler 
mit erhöhtem Fördersatz 

an:   

mit 0,1 Lehrer- 
stellenanteil  
plus 0,1 Kapitalisierung 

mit 0,2 Lehrer- 
stellenanteil (ohne 
Kapitalisierung) 

mit 0,1 Lehrer- 
stellenanteil plus 0,1 
Kapitalisierung 

mit 0,2 Lehrer- 
stellenanteil (ohne 
Kapitalisierung) 

Grundschulen         

Förderschulen ./. ./.     

  

 
im: 

ersten Schulhalbjahr zweiten Schulhalbjahr 

an:   

mit 0,1 Lehrer- 
stellenanteil  
plus 0,1 Kapitalisierung 

mit 0,2 Lehrer- 
stellenanteil (ohne 
Kapitalisierung) 

mit 0,1 Lehrer- 
stellenanteil plus 0,1 
Kapitalisierung 

mit 0,2 Lehrer- 
stellenanteil (ohne 
Kapitalisierung) 

Grundschulen         

Förderschulen       



vorgenannten Termin mitzuteilen. Soweit die auflösende Bedingung zum Tragen 

kommt, sind mir die entsprechenden Mittel umgehend, spätestens innerhalb 3 

Wochen nach dem Stichtag, zu erstatten. Dies ist im Verwendungsnachweis 

anzugeben. 

Nebenbestimmungen: 
Die beigefügten ANBest-G/P sind Bestandteil dieses Bescheides. Abweichend 
oder ergänzend hierzu wird Folgendes bestimmt: 

    Die Nummern 1.4, 5.4, 6, 7.1, 7.3, 7.4, 9.31 und 9.5 ANBest-G bzw. 1.4, 5.4, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8.31 und 8.5 ANBest-P sind nicht anzuwenden.    

    Die Bestimmungen des Rd.Erl. d. MSW „Gebundene und offene 
Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ v. 23. 12. 2010 
(BASS 12 – 63 Nr. 2) sind zu beachten. 

    Die Betreuungspauschale wird für andere Betreuungsformen an einer 
offenen Ganztagsschule bewilligt, beispielsweise Frühstücksangebote, Vor- 
und Übermittagsbetreuung, Silentien, Angebote nach 16 Uhr, ergänzende 
Ferienangebote sowie in Einzelfällen auch bei besonderen Förderangeboten 
vor 16 Uhr). 

----------------------------- 
Anmerkung: Weitere Nebenbestimmungen können je nach Einzelfall und örtlichen 
Gegebenheiten von den Bezirksregierungen im Rahmen der geltenden 
Vorschriften aufgenommen werden.  

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 
Im Auftrag 

 


